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1234 der Beilagen zu den stenogr2phischen Protokbllen des 

Bundesrates 

B e r ich t 
des Sozialausschusses 

über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 7. November 1974 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Epidemiegesetz 1950 ge­
ändert wird (Epidemiegsetznovelle 1974) 

Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß des Nationalrates soll 
auch bei l!ntersagung der Abgabe von Lebensmitteln und bei Ver­
hängung von Verkehrsbeschrfinkungen für die Bewohner bestimmter 
Ortschaften ein Anspruch auf Vergü.-~ung begründet werden, wenn 
dadurch ein Verdienstentgang entstanc:e:t:: :Lst" Während bisher die 
Entschädigung höchstens mit dem Betrag des Krar-kengeldes be­
messen wurde, sieht der vorliegende Gesetzesbeschluß eine Regelung 
vor, die den Bestircm:..mgen des § 5;~ b des rrierseuchengesetzes ent­
spricht. Weiters ist vorgesehen, daß die Frist für die Geltend­
machung des· Anspruchee auf Entschädigüng ·'J"on bisher 30 Tagen auf 
6 Wochen verlängert ",'lird .. Fern<'!r ist eine Vert,chärfung der Ver­
wal tungs'strafen und eine bessere Umschreibung der strafbaren . 
Tatbestände vorgesehen. 

Der Sozialausschuß hat die gegenständliche Vorlage in seiner 
Sitzung vorn 12 .. November 1971t- in Verhandlung genommen und ein­
stimmig beschlossen, dem Höhen Hause zu empfehlen, keinen Ein­
spruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung ~.3tellt r Sozialausschuß somit 
den Aptraß., der Bundesrat wolle b8schLl.eßen: 

Gegen den Gesetzesbesehluß de:;:~ i\at:Lonalrates vom 7 e November 

1974 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Epidemiegesetz 1950 
geändert wird (Epidemiegesetz,novelJ ü 1974), wird kein Einspruch 

. erhoben. 

S t ein 1 e L i e d 1 
Berichterstatter Obmann 
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